
Beschluss 
über die Gewährung eines Beitrages an den Verein Valais de Cœur für den 
Bau eines Heimes für hirnverletzte Personen in Sitten  
 
vom 10. April 2008 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Wallis 
 
eingesehen Artikel 31 Absatz 3 Ziffer 2 und Artikel 42 Absatz 4 der Kantonsverfassung; 
eingesehen die Artikel 27, 28 und 29 des Gesetzes über die Eingliederung behinderter 
Menschen vom 31. Januar 1991; 
eingesehen die Bestimmungen des Gesetzes über die Geschäftsführung und den Finanzhaus-
halt des Kantons und deren Kontrolle vom 24. Juni 1980; 
eingesehen das Subventionsgesetz vom 13. November 1995; 
auf Antrag des Staatsrates, 
 
 
beschliesst: 
 
 
Art. 1 
Der Verein Valais de Coeur erhält für den Bau eines Heimes für hirnverletzte Personen in 
Sitten (Parzelle Nr. 2064, Folio 31) einen Kantonsbeitrag in der Höhe von 40 Prozent der 
anerkannten Kosten von 13'521'800 Franken. Diese beruhen auf dem Schweizerischen 
Baupreisindex vom 1. April 2007. 
 
Art. 2 
Der Kantonsbeitrag, der höchstens 5'408'720 Franken ausmacht, kann je nach den finanziellen 
Möglichkeiten des Staates und je nach Fortschritt der Arbeiten in Akontozahlungen geleistet 
werden. 
 
Art. 3 
Der Saldo des Kantonsbeitrages wird spätestens im Jahr 2012 ausbezahlt, frühestens aber 
nachdem die Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie die Arbeiten aner-
kannt und die Bauabrechnung genehmigt hat. Für die Gewährung einer zusätzlichen 
Subvention, welche mit der Teuerung in Zusammenhang steht, ist der Staatsrat zuständig.  
 
Art. 4 
1Der Staatsrat ist, durch das Departement für Gesundheit, Sozialwesen und Energie, für die 
Ausführung des vorliegenden Beschlusses zuständig. 
2Der vorliegende Beschluss betrifft ordentliche Ausgaben und untersteht deshalb nicht dem 
fakultativen Referendum. Er tritt sofort in Kraft. 
 
So beschlossen im Grossen Rat in Sitten, den 10. April 2008. 
 

Der Präsident des Grossen Rates: Georges Mariétan 
Der Chef des Parlamentsdienstes: Claude Bumann 
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